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1. Sicherungspflichten des Fahrrads:  
Um den Versicherungsschutz zu gewährleisten, sind folgende Sicherungsmaßnahmen verpflichtend: 

• Zulässige Schlossarten: Mindestwert von 50 € 

• Anschließen: Das Fahrrad muss am Rahmen an einem fest verankerten Gegenstand (z. B. Laternenpfahl, 

Fahrradständer) gesichert werden. 

• Gemeinschaftlich genutzte Räume (z. B. Keller): Zusätzlich mit einem Schloss sichern. 

• Diebstahl aus einem Fahrzeug: Das Fahrzeug muss abgeschlossen sein. 

• Transport auf Fahrradträgern: Zusätzlich mit einem Sicherheitsschloss am Träger sichern. 

• Private Garage: Kein zusätzliches Schloss erforderlich. 

 

 

2. Versicherungsleistungen: 
2.1. Inspektionen 

• Jeweils eine Inspektion im Wert von bis zu 90 € nach dem 1. und 2. Versicherungsjahr, inkl. UVV-

Sicherheitscheck. 

• Mitarbeitende erhalten eine Benachrichtigung über das Dienstrad-Tool. 

• Hinweis: Kosten über 90 € sind selbst zu tragen. Verschleißteile sind jedoch ab dem ersten Tag vollumfänglich 

versichert – ohne Kostenlimit. 

 

2.2. Schadenarten und Abwicklung 

2.2.1. Totalschaden – Diebstahl 

• Polizeiliche Anzeige erforderlich: Rahmennummer und Kaufbeleg des Schlosses sind im Tool hinterlegt 

• Meldung an Assona innerhalb von 14 Tagen 

• Versicherung übernimmt die offenen Leasingraten – der Leasingvertrag endet 

• Bei Abschluss eines neuen Leasingvertrages: Zuschuss in Höhe von 50% der bisher gezahlten Leasingraten auf 

den Kaufpreis des neuen Fahrrads. Voraussetzung: Abschluss innerhalb von 6 Monaten, Kaufpreis mindestens 70% 

des alten Radwertes.  

2.2.2. Totalschaden – Unfall oder Vandalismus 

• Polizeiliche Anzeige bei Fremdverschulden 

• Meldung an Assona innerhalb von 14 Tagen 

• Rahmennummer und Schlossbeleg sind im Tool hinterlegen 

• Im Totalschadenfall: Versicherung übernimmt die offenen Leasingraten 

• Reparatur statt Totalschaden, wenn: 

o Reparaturkosten > offene Leasingrate (Ablösesumme) 

o UND Reparaturkosten < 40 % des Netto-Kaufpreises 
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o Beispiel: 

o Netto-Kaufpreis: 3.500 € 

o 40 % davon: 1.400 € 

o Offene Leasingrate: 350 € 

o Reparaturkosten: 750 € → Reparatur wird durchgeführt 

2.2.3 Reparatur / Teilschäden 

a. Versichert sind Schäden durch: 

• Fall-, Sturz- und Unfallschäden 

• Brand, Explosion, Blitzschlag 

• Bedienungs- und Handhabungsfehler 

• Verschleiß (auch an Reifen und Bremsen) 

• Elementarschäden (Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch) 

• Vandalismus 

• Elektronikschäden 

• Produktions-, Konstruktions- und Materialfehler (nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung) 

 

b. Akkureparatur / -austausch, wenn der Akku höchstens 50 % der vom Hersteller angegebenen 

Leistungskapazität erbringt und die Ursache eine der folgenden ist: 

• Verschleiß 

• Fall-, Sturz- und Unfallschäden 

• Bedienungs- und Handhabungsfehler 

• Elementarschäden (Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch) 

• Elektronikschäden 

• Feuchtigkeitsschäden 

2.2.4 Reparatur- Abwicklung 

• Kosten für Arbeitszeit und Ersatzteile werden übernommen 

• Reparatur erfolgt durch Assona-Partner 

• Erste Anlaufstelle: Händler, bei dem das Fahrrad erworben wurde 

• Alternativ: Kontaktaufnahme mit Assona zur Reparaturvermittlung und zur Reparaturkostenfreigabe, falls 

Dienstleister nicht Teil des Assona Netzwerkes ist (z.B. bei Auslandsreisen) 

 

3 Nicht versicherte Schäden 
• Kosmetische Schäden ohne Funktionsbeeinträchtigung 

• Selbst durchgeführte Reparaturen 

• Diebstahl/Beschädigung von nicht fest verbundenem Zubehör (z. B. Tacho, GPS, Körbe, Kindersitze) 

• Schäden durch unsachgemäßes Laden des Akkus 

• Vorsätzlich verursachte Schäden 

• Veränderungen am Rad entgegen Herstellervorgaben (z. B. Chiptuning) 

• Verlust oder Liegenlassen des Fahrrads oder Zubehörs 

• Gewerbliche Nutzung 

 


